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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art133 Abs4

VwGG §28 Abs3

VwGG §34 Abs1

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):Ra 2019/16/0184

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Zorn und die Hofräte Dr. Mairinger und

Dr. Thoma als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Galli, LL.M., in der Revisionssache der C GmbH in L, und

des E H in A, beide vertreten durch Dr. Thomas Schweiger, Rechtsanwalt in 4020 Linz,

Huemerstraße 1/Kaplanhofstraße 2, gegen die Erkenntnisse des BundesBnanzgerichtes vom 29. August 2019,

Zl. RV/5100489/2019 und Zl. RV/5101460/2017, jeweils betreEend Grunderwerbsteuer (belangte Behörde vor dem

Verwaltungsgericht: Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel), den Beschluss gefasst:

Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Begründung

1 Mit den angefochtenen Erkenntnissen setzte das Bundesfinanzgericht im Instanzenzug Grunderwerbsteuer für näher

bezeichnete Kaufverträge gegenüber den Revisionswerbern in jeweils näher angeführter Höhe fest und sprach jeweils

aus, dass eine Revision nach Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei. 2 Die gegen die beiden angefochtenen Erkenntnisse

erhobene Revision legte das BundesBnanzgericht unter Anschluss der Akten des Verfahrens dem

Verwaltungsgerichtshof vor.

3 Nach Art. 133 Abs. 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende

Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

4 Nach § 34 Abs. 1a VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß
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Art. 133 Abs. 4 B-VG an den Ausspruch des Verwaltungsgerichtes gemäß § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden. Die

Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG hat der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen

der dafür in der Revision gesondert vorgebrachten Gründe (§ 28 Abs. 3 VwGG) zu überprüfen. 5 Die Revisionswerber

tragen zur Zulässigkeit ihrer Revision vor:

"In beiden Entscheidungen wurde ausgesprochen, dass gegen das Erkenntnis eine Revision an den

Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 (4) B-VG nicht zulässig ist. Dementsprechend handelt es sich hierbei um eine

außerordentliche Revision gemäß Art. 133 (1) Z 1 iVm (6) Z 1 B-VG. Es liegt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher

Bedeutung vor."

6 Damit werden keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung

zukäme. 7 Die Revision war daher gemäß § 34 Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren in nichtöEentlicher Sitzung mit

Beschluss zurückzuweisen.
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